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Wenn die Liebe in Frust umschlägt

Wer muss wem Unterhalt zahlen?
Wie wird die Betreuung der ge-
meinsamen Kinder geregelt? Sol-
che und ähnliche Fragen kommen
auf, wenn eine Ehe oder eheähnli-
che Beziehung in die Brüche geht.
Beim Telefonforum zum Thema
Familienrecht haben die Fachan-
wältinnen Marie-Luise Merschky
aus Halle und Sandra Baatz aus
Naumburg den Anrufern Auskunft
gegeben. Die interessantesten Fra-
gen und Antworten im Überblick:

Ich bin geschieden und wieder
verheiratet. Mit meinem Ex-
mann habe ich ein gemeinsa-
mes Kind, das jetzt volljährig
wird. Muss ich jetzt auch für den
Unterhalt aufkommen und in-
wieweit sind die Einkünfte mei-
nes neuen Ehemannes relevant?
Ab Volljährigkeit haften beide El-
tern für den Barunterhalt des Kin-
des. Sie zahlen im Verhältnis ihrer
Einkünfte. Sie ermitteln zunächst
das Nettoeinkommen jedes Eltern-
teils und ziehen hiervon den
Selbstbehalt ab. Sodann setzen Sie
die Einkünfte ins Verhältnis. Das
Einkommen Ihres jetzigen Ehe-
mannes wird nicht herangezogen,
da Sie mitgeteilt haben, dass Sie
über ungefähr gleich hohe Ein-
künfte verfügen und Sie auch ge-
meinsam den Haushalt führen.

Mein Partner und ich haben uns
nach 17 Jahren getrennt. Wir ha-
ben gemeinsame Kinder und ge-
meinsam ein Haus. Nun schwebt
es dem Vater meiner Kinder vor,
mir das Haus zu überlassen
und dafür keinen oder weniger
Kindesunterhalt zu zahlen. Er
möchte aus dem Grundbuch
raus und dafür auch nicht mehr
für den gemeinsamen Kredit
haften. Ich selbst bin arbeitslos.
Zur Auseinandersetzung einer Im-
mobilie empfiehlt sich in der Regel
eine Einigung. Diese kann so aus-
sehen, dass einMiteigentümer den
Miteigentumsanteil des anderen
übernimmt und diesen auszahlt,
oder das Hausgrundstück wird ver-
äußert und der Erlös geteilt. Kön-
nen sich die Miteigentümer nicht
einigen, bleibt die Teilungsverstei-
gerung. Es handelt sich hierbei um
eine Art Zwangsversteigerung auf
Betreiben der Beteiligten. Bei einer
Einigung sind auch die Kreditver-
bindlichkeiten zu berücksichtigen.
So wird in der Regel erwartet, dass
derjenige, der den Anteil des ande-
ren übernimmt, auch zukünftig al-
leine für den Kredit haftet. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Bank
einer Haftungsentlassung zu-
stimmt. Dies könnte in Ihrem Fall
schwierig werden, da Sie derzeit
arbeitslos sind. Die wenigsten Ban-
ken lassen sich auf eine Freistel-
lung im Innenverhältnis, also nur
zwischen den beiden Kreditneh-
mern, ein. Ein Verzicht auf Kindes-
unterhalt für die Zukunft ist un-

wirksam. Auch eine Aufrechnung
gegen Unterhaltsforderungen ist
gesetzlich verboten. Hinzu kommt,
dass Sie für die Kinder nicht nur
den Wohnbedarf im Auge haben
sollten, sondern die Kinder auch
tatsächliche Barmittel benötigen,
um etwa Kleidung, Schulbücher
etc. zu kaufen.

Unser 17-jähriger Sohn hat ein
Stipendium erhalten und wird
in einem Internat untergebracht
sein. Es bleibt aber eine Zuzah-
lungspflicht der Eltern in Höhe
von 300 Euro monatlich. Der Va-
ter meint, jetzt gar keinen Unter-
halt mehr zahlen zumüssen.
Wenn das Kind bei einem Eltern-
teil wohnt, so erfüllt dieser Eltern-
teil den Unterhalt durch die Be-
treuung des minderjährigen Kin-
des. Der Barbedarf bemisst sich
nach den Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen des nicht be-
treuenden Elternteils. Lebt das
Kind bei keinem Elternteil, sind
beide unterhaltspflichtig. Bei
einem Internatsaufenthalt kommt
es für die Befreiung von der Barun-
terhaltspflicht darauf an, in wel-
chem Umfang ein Elternteil seine
Unterhaltspflicht noch mit Pflege
und Erziehung erfüllt. Es kann bei
einem nicht unerheblichen Rest an
persönlicher Betreuung an den
Wochenenden und in den Ferien
bleiben. Liegt jedoch kein messba-
rer Aufwand vor, haften beide El-
tern entsprechend ihrer Einkom-
mens- und Vermögensverhältnis-
se. Die mit dem Besuch eines In-
ternats entstehenden Kosten stel-
len einen Mehrbedarf des Kindes
dar. Sind beide Elternteile nach der
Trennung/Scheidung gemeinsam
Sorgerechtsinhaber, hat derjenige
Elternteil, bei dem sich das Kind
aufhält, die Befugnis, in allen Ange-
legenheiten des täglichen Lebens
allein zu entscheiden. Für alle An-
gelegenheiten, deren Regelung für
das Kind von erheblicher Bedeu-
tung sind, müssen die Eltern eine
übereinstimmende Entscheidung
treffen. Die Entscheidung, ob das
Kind ein Internat besucht oder
nicht, dürfte zu den Entscheidun-
gen gehören, die für das künftige
Leben des Kindes von erheblicher
Bedeutung sind, sodass die Eltern
sich einigen müssen. Sofern der
höhere Aufwand sachlich begrün-
det und wirtschaftlich zumutbar
ist, sind dieMehrkosten grundsätz-
lich anzuerkennen. Für den Mehr-
bedarf haben beide Eltern anteilig

nach ihren Einkommensverhält-
nissen aufzukommen.

Ich war mit der Mutter des Kin-
des nicht verheiratet. Sie hat das
Sorgerecht. Ich möchte aber
auch für mein Kind mitentschei-
den. Was kann ich tun?
Sind die Eltern bei der Geburt des
Kindes nicht miteinander verhei-
ratet, steht die elterliche Sorge der
Kindesmutter zu, sofern die Eltern
nicht schon vor der Geburt eine
Sorgeerklärung abgegeben haben.
Die gemeinsame Sorge kann auch
zu einem späteren Zeitpunkt mit
einer Sorgeerklärung hergestellt
werden. Sie sollten also mit der
Kindesmutter sprechen, ob diese
bereit ist, eine entsprechende Sor-
geerklärung beim Jugendamt ab-
zugeben. Stimmt die Mutter nicht
zu, haben Sie die Möglichkeit, eine
gerichtliche Entscheidung zu er-
wirken. Das Familiengericht über-
trägt dann auf Ihren Antrag die el-
terliche Sorge auf beide Eltern ge-
meinsam, wenn es dem Kindes-
wohl nicht widerspricht. Dabei
geht das Gesetz davon aus, dass
dies grundsätzlich den Bedürfnis-
sen des Kindes nach Beziehungen
zu beiden Elternteilen entspricht.

Nach unserer Trennung habe
ich mich beim Jugendamt ver-
pflichtet, Unterhalt für meine
Tochter zu zahlen. Zwischenzeit-
lich betreuen wir das Kind ab-
wechselnd; jeder eine Woche im
Wechsel. Entfällt der Unterhalts-
anspruch jetzt automatisch?
Wenn Sie sich per Jugendamts-
urkunde verpflichtet haben, Unter-
halt zu zahlen, läuft dieser Titel
weiter. Grundsätzlich bedeutet das
Wechselmodell nicht, dass keine
Ausgleichsleistungen zu erbringen
sind. Der Besserverdienende muss
auch mehr zum Kindesunterhalt

beitragen als der Schlechterverdie-
nende. Sie sollten also versuchen,
mit der ehemaligen Partnerin eine
Absprache zu treffen. Da das
Wechselmodell nur praktiziert
werden sollte, wenn die Eltern in
der Lage sind, zu kooperieren,
dürften Sie eine Lösung finden.

Ich kenne meinen Mann seit sie-
ben Jahren, fünf Jahre wohnen
wir zusammen und nun haben
wir am 21. März geheiratet. Lei-
der haben wir beide kurz nach
der Hochzeit festgestellt, dass
wir doch nicht zusammenpas-
sen. Mein Mann ist bereits am
22. März ausgezogen. Können
wir, da wir uns einen Tag nach
unserer Hochzeit getrennt ha-
ben, die Scheidung jetzt schon
einreichen?
Nein, das ist nicht möglich. Der
Gesetzgeber sieht immer das
Trennungsjahr vor, da unüberlegte
schnelle Scheidungen vermieden
werden sollen. Eine Ausnahme
lässt das Gesetz nur dann zu, wenn
es sich um eine sogenannte Härte-
scheidung handelt. Dann müsste
die Fortsetzung der Ehe aus Grün-
den, die in der Person des anderen
Ehegatten liegen, eine unzumutba-
re Härte darstellen. Die Anforde-

Gilt das Trennungsjahr auch dann, wenn das Paar sich nur einen Tag nach der Hochzeit wieder trennt? Auf diese und weitere Fragen haben zwei
Fachanwältinnen für Familienrecht beim Telefonforum geantwortet. Und immer wieder ging es ums Geld: Unterhalt, Aufteilung des Vermögens.

rungen hieran sind nach der
Rechtsprechung sehr hoch, sodass
eine Härtescheidung in fast allen
Fällen nicht greift. Sie müssen das
Trennungsjahr abwarten.

Ich bin der Vater eines dreijähri-
gen Kindes, welches bei der Mut-
ter lebt. Diese fordert nun über
das Jugendamt Unterhalt für das
Kind, das ich jedoch noch nicht
einmal sehe. Ich arbeite auf-
grund gesundheitlicher Schwie-
rigkeiten halbtags und verdiene
nicht so viel, dass ich den Unter-
halt zahlen kann. Darf ich den-
noch zum Unterhalt verpflichtet
werden?
Da das Kind ausschließlich von
der Kindesmutter betreut wird,
sind Sie barunterhaltsverpflichtet.
Gegenüber minderjährigen Kin-
dern besteht eine hohe Verpflich-
tung, Einkommen zu erzielen. Das
heißt, Sie müssen alles unterneh-
men, um denMindestunterhalt ab-
zudecken. Dies kann auch dazu
führen, dass Sie Vollzeit arbeiten
müssen, wenn ihr Halbtagesver-
dienst nicht ausreichend ist. Die
Rechtsprechung verlangt sogar die
berufliche Neuorientierung, wenn
Sie an einem anderen Ort mehr
verdienen könnten. Wenn Sie über
ärztliche Atteste nachweisen, dass
Sie nicht in der Lage sind, mehr zu
arbeiten, kann die Unterhaltsver-
pflichtung reduziert werden bezie-
hungsweise gänzlich entfallen. Die
Anforderungen sind für diesen Fall
jedoch hoch.

Ich bin seit mehr als 30 Jahren
mit meinem Mann verheiratet.
Aus unserer Ehe sind drei Kin-
der hervorgegangen, welche
jetzt alle volljährig sind. Mein
Mann hat mir erklärt, dass er
sich scheiden lassen möchte.
Wir sind beide Eigentümer des

ehelichen Hauses, mein Mann
hat darüber hinaus ein gut flo-
rierendes Baugeschäft. In unse-
rer Ehezeit hat er immer voll ge-
arbeitet, ich aufgrund der Kin-
der teilweise gar nicht, teilweise
nur halbtags, sodass ich kaum
Vermögen bilden konnte. Wel-
che Rechte stehenmir zu?
Zunächst wäre zu prüfen, ob Ihnen
Ansprüche auf Trennungsunter-
halt zustehen. Dies wird immer
dann bejaht, wenn ein Ehegatte
mehr verdient als der andere. In
der Trennungszeit sollen beide
Ehegatten dem Einkommen nach
gleichgestellt werden. Um dies be-
antworten zu können, ist zunächst
Auskunft über die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse von
Ihrem Mann einzuholen. Sollte es
zur Scheidung kommen, ist der Zu-
gewinn zu klären. Dabei wird be-
trachtet, welcher Ehegatte in der
Ehe ein Mehr erwirtschaftet hat,
dieses ist hälftig an den anderen
auszugleichen. Dabei handelt es
sich um eine reine Stichtagsbe-
trachtung, der Tag der Eheschlie-
ßung sowie der Tag der Rechts-
hängigkeit der Ehescheidung sind
die maßgeblichen Ankerpunkte
für die Berechnung der jeweiligen
Vermögenswerte. Im Weiteren
werden von Amts wegen die Ren-
tenansprüche der Beteiligten be-
trachtet. Mit Einreichung der Ehe-
scheidung erhalten Sie einen Fra-
gebogen hierzu.

Ich bin von meiner Frau fünf
Jahre geschieden. Im Nachhin-
ein habe ich eine Frage zu dem
Zugewinn. Dieser wurde anläss-
lich unserer Ehescheidung von
meinem Anwalt nicht weiter be-
trieben, da sich ein Anspruch
für mich nicht ergeben hätte.
Wie ist es insbesondere mit Erb-
schaften von den Eltern wäh-
rend der Ehe?
Da Sie bereits seit fünf Jahren ge-
schieden sind, sind etwaige An-
sprüche auf Zugewinn leider ver-
jährt. Diese müssen innerhalb von
drei Jahren nach Rechtskraft der
Ehescheidung geltend gemacht
werden. Soweit ein Ehegatte in der
Ehe von den Eltern etwas geerbt
hat, wird dies im Rahmen eines
Zugewinnausgleiches in das An-
fangsvermögen gestellt. Hinter-
grund hierfür ist die gesetzgeberi-
sche Überlegung, dass Erbschaften
von den Ehegatten nicht erwirt-
schaftet worden sind. Wenn die
Erbschaft allerdings in der Ehe
einen Wertzuwachs erfahren hat,
so ist dieser im Endvermögen zu
berücksichtigen.

Ich lebe von meinem Mann seit
Januar 2026 räumlich in unse-
rem Haus getrennt. Nun hat
mein Mann mir den Zutritt zum
ehelichen Haus verwehrt, indem
er die Schlösser getauscht hat.
Nunmehr wohne ich ohne mei-
ne persönlichen Dinge zusam-
men mit unserem Kind bei mei-
ner Mutter. Er zahlt mir auch
kein Geld, sodass ich auf Zuwen-
dungen meiner Mutter angewie-
sen bin, um einkaufen zu kön-
nen. Was kann ich tun?
Da es sich noch um das eheliche
Haus handelt, können Sie über
einen mit dem Familienrecht ver-
trauten Rechtsanwalt zunächst
außergerichtlich verlangen, unver-
züglich, mithin in spätestens drei
Tagen, wieder in das Haus gelas-
sen zu werden. Sollte Ihr Mann Ih-
nen weiter den Zutritt verwehren,
empfehle ich einen Eilantrag auf
Zuweisung des ehelichen Hauses
an Sie. Darüber hinaus sollten Sie
Ihren Ehemann auffordern, Aus-
kunft über seine Einkünfte und
sein Vermögen zur Berechnung
eines etwaigen Ihnen zustehenden
Trennungsunterhaltes unter Bei-
fügung der nötigen Belege zu er-
teilen. Rückständigen Trennungs-
unterhalt erhalten Sie nur für den
Monat, in dem das Schreiben
IhremMann zugeht. Dies kann per
Mail, per Post oder über die Post
mit Einschreiben/Rückschein ge-
schehen. (MZ)

Telefonforum

AmDienstag, dem 21. April,
geht es von 10 bis 12 Uhr um
das Thema Zahngesundheit.
Was tun gegen schmerzhaftes
Ziehen anden ZähnenbeimGe-
nuss von Eis oder Heißgeträn-
ken?Warum blutet das Zahn-
fleisch beim Zähneputzen? Soll-
ten auch Erwachsene zum Kie-
ferorthopäden gehen? Sind Im-
plantate ein sinnvoller Zahn-
ersatz?Wie oft sollte ich zur Pro-
fessionellen Zahnreinigung
gehen?Was hilft bei trockenem
Mund?Wie geht es mit meiner
Behandlung weiter, wenn mein
Zahnarzt in den Ruhestand ge-
gangen ist? Zahnärztin Sandy
Zimmermann aus Barleben und
Zahnarzt Dr. Dirk Wagner aus
Magdeburg stehen den Anru-
fern zur Zahn- undMundge-
sundheit Rede und Antwort.

Rufen Sie an:
Telefon: 0391/532 970

ZumThemaFamilienrechthabenamTelefonAuskunftgegeben:

In jeder Woche gibt das Ratgeber-Team
Lesern die Gelegenheit, Experten anzuru-
fen und ihnen Fragen zu stellen. Unter an-
derem Mediziner, Juristen, Gärtner oder
Verbraucherschützer stehen Rede und
Antwort. Die interessantesten Fragen und
Antworten werden freitags an dieser Stelle
veröffentlicht. FOTOS (2): LUTZWÜRBACH

Das Thema der nächsten Woche:
Schmerzen in der Schulter

Marie-LuiseMerschky
Rechtsanwältin

Sandra Baatz
Rechtsanwältin

„Ansprüche
müssen
innerhalb von
drei Jahren nach
der Scheidung
geltend gemacht
werden.“

Wenn die Liebe endet, beginnt oft der Streit. Er erschwert einvernehmliche Lösungen im Zusammenhang mit der Trennung. FOTO: IMAGO IMAGES / SHOTSHOP


